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Einladung zur Gemeinschaftsausstellung 

in Oer-Erkenschwick 

 

am Sonntag, den 19.09.2021 im  
Hotel-Restaurant-Cafe Stimbergpark 

Am Stimbergpark 78  
45739 Oer-Erkenschwick 

(Diese Schau ist vom VDH geschützt) 
(Die Clubschau für Tibet Terrier und Lhasa Apso ist nur offen für 

Mitglieder) 

 

 
 
Veranstalter:  Internationaler Club für Lhasa Apso und Tibet Terrier, ILT; e.V.  
  

In Zusammenarbeit mit: Cavalier-King-Charles-Spaniel Club Deutschland e.V. (CCD) 

Chihuahua-Klub Deutschland e.V.  

1. Deutscher Pekingesen Club von 1987 e.V. 

Internationaler Shih-Tzu Club e.V. (ISTC) 

Malteser Club Deutschland 1983 e.V. 

Rassezuchtverein der Kromfohrländer e.V. 
  

Richter: 

Richteränderungen vorbehalten 

Herr Guido Schäfer (D)  
 

  

Gemeinsamer Ansprechpartner 

und Meldungen via E-Mail: 

 

Postalische Meldungen und 

Sonderleitung vor Ort: 

Monika Hohner-Herzog 

E-Mail: ausstellungsreferent@ilt-tibet.de 

Tel.:    0178-9324392 

Gudrun Menges-Mohr, Tel: 02162-29595 

E-Mail: menges-mohr@ilt-tibet.de 
  

Veterinäraufsicht: Kreisverwaltung Recklinghausen, Veterinärwesen 
  

Vergabe folgender  

Anwartschaften/Titel: 

Deutscher Veteranen-, Deutscher Jugend- und Deutscher 

Champion (Club/ VDH) 

Nur für Tibet Terrier und Lhasa Apso zusätzlich: Club-Jugendsieger, 
Clubsieger, Club-Veteranensieger  

  

1.) Meldeschluss:  

2.) Meldeschluss: 

21.08.2021 

01.09.2021  
  

Achtung: Bei Erreichen der Höchstmeldezahl von 80 Hunden wird 

der Katalog vorzeitig geschlossen! 
  

Beginn des Richtens: 

Corona-Verordnung: 

09:00 Uhr 

Einlass nach Zeitplan (siehe Homepage des ILT) 
  

Zahlungen an: ILT-Hauptkasse 

Volksbank Viersen eG 

IBAN DE09 3146 0290 0714 8620 22         BIC GENODED1VSN 
  

Verwendungszweck: "Ausstellung Oer-Erkenschwick 2021" 

Name des Ausstellers bitte nicht vergessen! 
  

Meldebestätigung: Meldebestätigung erfolgt nach !!! Zahlungseingang per E-Mail 
  

Nichterscheinen:  

 

Das Nichterscheinen gemeldeter Hunde entbindet nicht von 

der Zahlung der Meldegebühr. 

Ahnentafeln, Champion-Urkunden bitte mitbringen um diese 

auf Verlangen vorlegen zu können. 
  

Impfbestimmungen:  

Impfpass:  

 

Tollwutschutzimpfung mindestens 3 Wochen alt. 

Bitte nicht vergessen! Am Eingang bitte vorlegen. Hunde 

ohne gültigen Impfpass darf kein Einlass gewährt werden. 
 

mailto:ausstellungsreferent@ilt-tibet.de
mailto:menges-mohr@ilt-tibet.de
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Meldeschein zur Gemeinschaftsausstellung 
in Oer-Erkenschwick am 19.09.2021 

   
 Veteranenklasse (ab 8 Jahre)  Paarklasse 

   

 Champion Klasse (mit Champion-Titel)   Zuchtgruppenwettbewerb 
   

 Offene Klasse (ab 15 Monate)  Nachzuchtgruppenwettbewerb 
   

 Zwischenklasse (15...24 Monate)  Juniorhandling 
   

 Jugendklasse (9...18 Monate)  
   

 Jüngstenklasse (6...9 Monate)  Hündin  Rüde 
   

 Babyklasse (4...6 Monate)  Kurzhaar  Langhaar 
   

(Die Clubschau für Tibet Terrier und Lhasa Apso ist nur offen für Mitglieder) 

Rasse:        
 

Name des Hundes:       
  

Zuchtbuchnummer:        geworfen am:       
    

Titel:       
  

Vater:       
  

Mutter:       
  

Züchter:        
  

Eigentümer:       
  

Straße:       
  

PLZ, Wohnort:       Telefon:       
    

E-Mail:       
E-Mail bitte angeben sonst keine 
Bestätigung der Meldung möglich 

   

 

Meldegebühren 

 Meldeschluss 1: 

21.08.2021 

Meldeschluss 2: 

01.09.2021 

Für den 1. Hund der Jugend-, Zwischen-, 

Champion- und Offenen Klasse 

30,00 € 35,00 € 

Für jeden weiteren Hund dieser Klassen 27,00 € 32,00 € 

Jüngsten- und Veteranenklasse  15,00 € 20,00 € 

Zucht-, Nachzuchtgruppenwettbewerb, Paarklasse 15,00 € 20,00 € 

Babyklasse 10,00 € 15,00 € 

Juniorhandling 5,00 € 5,00 € 
 

Die VDH-Zuchtordnung wird von mir anerkannt. Ich bin darüber informiert, dass im 
Ausstellungskatalog und auf der Homepage der jeweiligen Vereine neben den Namen der 
Hunde auch die Namen der Besitzer (ohne Adresse) veröffentlicht werden. Außerdem willige 

ich ein, dass Fotos in der Vereinszeitschrift/Journal der Vereine veröffentlicht werden können.             
(Zutreffendes bitte ankreuzen):                Ja                 Nein   
 
 

Datum    Ort           Unterschrift  



Seite 3 von 5 

Meldeschein zur Gemeinschaftsausstellung 
in Oer-Erkenschwick am 19.09.2021 

 

Meldung zum Zuchtgruppenwettbewerb 
  

Rasse:       
  

Zwingername:        
  

Züchter:       
  

Straße:       
  

PLZ, Wohnort:       
  

 

Meldung zum Nachzuchtgruppenwettbewerb 
  

Rasse:       
  

Zwingername:        
  

Züchter:       
  

Straße:       
  

PLZ, Wohnort:       
  

 

Meldung zum Paarklassenwettbewerb 
  

Rasse:       
  

Name des Rüden:        
  

Name der Hündin:        
  

Eigentümer:        
  

Straße:       
  

PLZ, Wohnort:     
  

 

Meldung zum Juniorhandling (ab 9 Jahren…17 Jahren) 
  

Name des Jugendlichen:       
  

geboren am:       Telefonnummer:       
  

Straße:       
  

PLZ, Wohnort:       
  

Rasse:        
  

Name des Hundes:       
  

 
Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind am Juniorhandling teilnimmt 
 

 
 

      ,       

Datum, Ort                Unterschrift Erziehungsberechtigte/r bzw. Aussteller 
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Hygiene-Regelungen für die Gemeinschaftsausstellung des ILT e.V. 

am 19.09.2021 

 

Sehr geehrte Aussteller/innen, 

 

damit der Tagesablauf am 19.09.2021 reibungslos funktioniert, sind dringend die folgenden Regeln zu  

beachten und Folge zu leisten. Bei Nichtbeachtung droht ein sofortiges Ausscheiden aus dem Wettbewerb  

für den Hund/Aussteller! 

Prinzipiell gelten hinsichtlich der Corona-Pandemie die zum Zeitpunkt der Ausstellung vorgeschriebenen Regeln 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Einlass wird nur Personen gewährt, die einen offiziellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 

48 Stunden ist.  Personen mit nachgewiesenem komplettem Impfschutz und nachgewiesen Genesene benötigen 

keinen Schnelltest. 

AHA-Regeln und Mundschutzpflicht (medizinische- oder FFP2-Maske) besteht bis auf weiteres auf dem 

Ausstellungsgelände und im Hotelgebäude. 

Da eine sofortige Rückkehr zum vertrauten Ausstellungsbetrieb aufgrund der behördlichen Auflagen und 

Empfehlungen des Landes Nordrhein-Westfalen noch nicht möglich ist, gelten für den ganzen Tag besondere 

Hygiene- und Verhaltensregeln. 

Der Zutritt zur Veranstaltung ist nur nach bestätigter Meldung möglich. Auf Begleitpersonen ist nach Möglichkeit  

zu verzichten, bzw. auf eine Person zu reduzieren. Diese muss bei der Meldung mit vollständiger Anschrift bekannt 

gegeben werden. 

Besuchern ist der Zutritt zur Veranstaltung untersagt. 

Auf dem gesamten Gelände und im Veranstaltungsbereich innerhalb des Hotels sind ehrenamtliche Helfer im 

Auftrag des ILT unterwegs, um das Einhalten der nachfolgenden Verhaltensregeln sicherzustellen. Anweisungen 

dieser Personen ist Folge zu leisten. Bei Nichteinhalten behält sich der Verein vor, Veranstaltungs- bzw. 

Hotelverweise auszusprechen. 

Hygiene- und Verhaltensregeln für den Ausstellungsbesuch 

Das ganze Organisations-Team setzt sich mit aller Kraft dafür ein, dass alle den Tag genießen können. Wir appellieren 

eindringlich an die Teilnehmer, sich an die Hygiene- und Verhaltensregeln zu halten. 

Gesundheit 

Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Atemproblemen, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall) verzichten Sie bitte auf einen Besuch unserer 

Veranstaltung. Besucher mit Erkältungsanzeichen werden am Einlass zurückgewiesen. 

Meldungen 

Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihre Anschrift auf Ihrer Meldung vollständig und gut lesbar ist. 

Farbbänder 

Es werden farblich unterschiedliche Bänder für jede Rasse vergeben, damit jederzeit sichtbar wird, wer und in 

welchem Zeitfenster sich im Veranstaltungsbereich aufhalten darf. Diese Bänder müssen von den Ausstellern 

sichtbar am Handgelenk getragen werden. Es dürfen sich nur die Personen im Veranstaltungsbereich aufhalten, 

deren Rasse/Farbe im entsprechenden Zeitfenster gerichtet wird. Nichtbeachten führt zur Disqualifikation. 
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Mindestabstand 1,5 Meter 

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist zu anderen Teilnehmern und zu unseren ehrenamtlichen Helfern 

einzuhalten. Es ist nur gestattet, sich alleine und zusammen mit einer weiteren Person bzw. Personen aus dem 

eigenen Haushalt im Hotel zu bewegen. 

Mund-Nasenschutz 

Die Verwendung einer medizinischen- oder FFP2-Maske  ist für die gesamte Dauer Ihres Besuchs verpflichtend. Dies 

gilt für alle Teilnehmer ab einem Alter von 6 Jahren. 

Hygieneregeln 

Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder  

Niesen ist ein größtmöglicher Abstand zu anderen Personen zu halten. 

Gründliche Händehygiene ist einzuhalten. Diese erfolgt durch 

a) Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden oder, falls nicht möglich, 

b) Händedesinfektion: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben 

und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf 

vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

Berührungen vermeiden 

Das Anfassen von gemeinsam genutzten Objekten, wie z.B. Scheiben, Schautafeln und Ausstellungsstücken ist  

zu vermeiden. Öffentlich zugängliche Gegenstände wie z.B. Türklinken möglichst mit dem Ellenbogen benutzen. 

 

Verhalten und Maßgaben am und im Ausstellungsring 

Der Sonderleiter und die Ringhelfer werden mit einem Gesichtsvisier geschützt, ebenso der Richter.  

Nach dem Richten der einzelnen Rassen sollten sich nur die Aussteller mit den BOB-Hunden für den besten Hund  

des Tages zur Verfügung halten.  

Alle Aussteller müssen dafür Sorge tragen, dass Ihre Hunde nicht aggressiv oder ängstlich auf Gesichtsmasken 

reagieren.  Jede aggressive oder übermäßig ängstliche Reaktion führt dazu, dass der Hund nicht gerichtet werden 

kann. 

Alle Aussteller tragen auch bei der Präsentation Ihrer Hunde eine Gesichtsmaske. 

Die Anzahl der Hunde im Ring wird entsprechend dem Zeitplan berechnet. 

Den Anweisungen des Ringpersonals und der Helfer ist Folge zu leisten. 

 

 

 

 

 

 

 


